
Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Welterbestadt Quedlinburg über die im 

Jahre 2025 nachgerückten nächst festgestellten Bewerber der Kommunalwahl vom 

09.06.2024 für die Legislaturperiode  2024 – 2029 

 

Hiermit wird gem. §§ 47 V, 43 II Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalts (KWG 

LSA) i.V.m. § 42 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalts (KVG LSA) 

bekannt gemacht, dass nach Herrn Andreas Marscheider durch dessen Mandatsniederlegung 

zum 19.01.2025 als nächstfolgender Bewerber des Wahlvorschlages 2 der AfD Herr Tobias 

Knauth-Fischer mit Datum vom 20.01.2025 in den Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 

berufen wurde. Herr Knauth-Fischer hat das Mandat angenommen und wurde in der Sitzung 

des Stadtrates der Welterbestadt Quedlinburg vom 27.02.2025 verpflichtet. 

Hiermit wird gem. §§ 47 V, 43 II Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalts (KWG 

LSA) i.V.m. § 42 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalts (KVG LSA) 

bekannt gemacht, dass nach Herrn Maik Ockert durch dessen Mandatsniederlegung zum 

10.10.2025 als nächstfolgender Bewerber des Wahlvorschlages 12 die PARTEI Herr Thomas 

Münch mit Datum vom 16.10.2025 in den Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg berufen 

wurde. Die eigentlich vorrangigen Bewerber, Herr Sebastian-Michel Zelas, Herr Sven 

Lehmann und Herr Niklas Werner, hatten zuvor ihre Berufung jeweils nicht angenommen. Herr 

Münch hat das Mandat angenommen und wurde in der Sitzung des Stadtrates der 

Welterbestadt Quedlinburg vom 04.12.2025 verpflichtet. 

Quedlinburg, 05.12.2025 

 

 

gez. M. Busch 

Michael Busch 
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